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Ethisch fundierte Ansätze können das Recht als Steuerungsinstrument 
zwar nicht ersetzen, aber immerhin unterstützen und ergänzen. Für eine 
verstärkte Vermittlung von angewandter Ethik an Hochschulen, die für 
den öffentlichen Dienst ausbilden, spricht insbesondere, dass in dieser 
Hinsicht sensibilisiertes Verwaltungspersonal nicht nur besser geeig-
net erscheint, Ermessensspielräume verantwortungsvoll zu nutzen und 
Korruptionsgefahren aus dem Weg zu gehen, sondern auch staatlichen 
Fehlentwicklungen als eine Art Frühwarnsystem entgegenwirken kann. 
Dies ist auch mit einer rechtspositivistischen Orientierung vereinbar, 
wobei sich entsprechende Bestrebungen aus einem rationalistischen 
Blickwinkel besonders erfolgversprechend darstellen. Die erforderlichen 
curricularen Innovationen sind nicht zum Nulltarif zu haben. Hier er-
wachsen nicht nur den Hochschulen, sondern auch der Hochschulpolitik 
neue Herausforderungen. 

Verwaltung und Management
23. Jg. (2017), Heft 1, S. 4-12

ist. Der Einstieg in die Thematik erfolgt 
über eine Aufarbeitung dessen, was unter 
Recht und Ethik zu verstehen ist, wobei 
auch der Moralbegriff Berücksichtigung 
findet. In weiteren Schritten werden die 
relevanten Sachverhalte und Interpreta-
tionen zueinander in Bezug gesetzt und 
schließlich für die Behandlung des zweiten 
Teils der Ausgangsfragestellung produktiv 
gemacht.

Recht und Rechtsstaat

Das Wesen dessen, was unter Recht zu 
verstehen ist, kann aus unterschiedlichen 
Perspektiven in unterschiedlicher Weise 
interpretiert werden.1 Nach einer auf brei-
ter Basis akzeptierten Minimaldefinition 
steht dieser Begriff für ein System von Re-
geln zur Gestaltung des menschlichen Zu-
sammenlebens, deren Durchsetzung der 

1   Siehe etwa Kohler-Gehrig 2010, S. 9ff., Kunz/Mona 
2006, S. 5ff. oder Zippelius 2011, S. 11ff.
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Einführung

Der vorliegende Beitrag setzt sich mit dem 
Verhältnis von Recht und Ethik auseinan-
der und darauf aufbauend mit der Frage, 
ob bzw. inwieweit und in welcher Weise 
eine stärkere Verankerung des Fachs Ethik 
in Studiengängen, die Personal für die öf-
fentliche Verwaltung ausbilden, sinnvoll 
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Kontrolle ihrer Einhaltung und der Sank-
tion abweichenden Verhaltens bedarf.

Ein politisches Gemeinwesen, in dem 
das Recht über der Macht steht, bezeich-
net man als Rechtsstaat.2 Dafür, dass das 
Recht die Oberhand behält, sollen unter-
schiedliche Mechanismen sorgen. Als zen-
trale Voraussetzung des Rechtsstaates gilt 
die Trennung der Staatsmacht in gesetzge-
bende, gesetzesausführende und richter-
liche Funktionen. Das Gewaltenteilungs-
modell wird vor allem mit dem Namen 
Montesquieu in Verbindung gebracht. 
Tatsächlich ist es aber John Locke, auf 
den diese Idee ursprünglich zurückgeht, 
wobei dessen Ansatz allerdings lediglich 
eine Trennung legislativer und exekutiver 
Funktionen vorsieht. Montesquieu entwi-

ckelt Lockes Konzept dann weiter zu ei-
nem Modell der Gewaltenverschränkung 
und fügt der Legislative und Exekutive die 
Judikative hinzu. Diese ist in Montesqui-
eus Entwurf aber auch noch keine eigen-
ständige Kraft, sondern Teil der Exekuti-
ve. Das Konzept einer Gewaltenteilung 
mit eigenständiger Judikative und damit 
das Modell, wie es aus modernen Gemein-
wesen nicht mehr wegzudenken ist, findet 
sich erstmals in der Verfassung des US-
Bundesstaates Pennsylvania.

Weitere Instrumente, die Staat und 
Verwaltung auf dem Kurs von Recht und 
Gesetz halten sollen, sieht der auf Max 
Weber zurückgehende bürokratische Zen-
tralismus vor.3 Weber identifiziert Ende 
des 19. Jahrhunderts Ansätze einer neu-
en Form von Verwaltung, die den Anfor-
derungen einer sich modernisierenden 

Gesellschaft besser gerecht wird als ihre 
Vorläufer. Diese verdichtet er zu einer 
Konzeption, die in der Verwaltungspra-
xis einer tiefgreifenden Reform Vorschub 
leistet und bis heute nachwirkt. So werden 
Elemente wie Herrschaft durch Regeln, 
Trennung von Amt und Person und Ak-
tenmäßigkeit und Schriftlichkeit zu kons-
tituierenden Rahmenbedingungen des ad-
ministrativen Handelns.

Von Beginn an ist der bürokratische 
Zentralismus umstritten und die Kritik 
begleitet ihn bis heute. In jüngster Zeit 
wird er insbesondere durch konkurrieren-
de Konzepte aus den Diskursen um Bü-
rokratieabbau, New Public Management 
und Public Governance herausgefordert.4 
Der Kernbestand des Bürokratiemodells 

bleibt dabei aber weitgehend unangetas-
tet. Als Kronzeugen dafür kann man etwa 
Geert Bouckaert und Christopher Pollitt 
nennen, die zu den führenden Fachleuten 
auf dem Gebiet der Verwaltungsmoderni-
sierung zählen und die den „neoweberia-
nischen Staat“ empfehlen, also ein nicht 
zuletzt aus Gründen der Rechtssicherheit 
weiterhin an bürokratischen Prinzipien 
orientiertes Gemeinwesen, das um Ele-
mente aus anderen Bereichen wie Public 

Management und Public Governance an-
gereichert ist.5

Ethik und Moral

Ethik steht gemeinhin für die Lehre vom 
„richtigen Handeln“ bzw. vom sittli-
chen Verhalten im Kontext von Gut und 
Böse6, wobei in unterschiedlichen Kon-
zeptionen aber unterschiedliche defini-
torische Schwerpunkte gesetzt werden.7 
Im Zusammenhang mit Ethik ist häufig 
auch von Moral die Rede, worin hier ein 
Komplementärbegriff gesehen wird, der 
die Manifestation ethischer Prinzipien auf 
der Ebene des individuellen Handelns be-
zeichnet.

Ethik ist von jeher ein Schwerpunkt 
der Philosophie und ihre Aspekte sind eng 
mit erkenntnistheoretischen Fragen ver-
knüpft.8 Das Wesen von Erkenntnis und 
die damit verbundene Sicht auf die Ethik 
werden in unterschiedlicher Weise inter-
pretiert, wobei der Rationalismus und 
der Empirismus als grundlegende Ansätze 
zu unterscheiden sind. Zu den Vertretern 
des Rationalismus zählen Aurelius Au-
gustinus, Thomas von Aquin, Gottfried 
Wilhelm Leibniz und Rene Descartes.9 
Descartes unterstellt die Existenz so ge-
nannter eingeborener Ideen, die in jedem 
Menschen angelegt sind und die jeder 
Mensch durch den Gebrauch der Vernunft 
erkennen und nutzen kann, um zwischen 
Gut und Böse zu unterscheiden. Bekann-
te Vertreter des Empirismus sind Francis 
Bacon, George Berkeley, David Hume 
und John Locke.10 Der letztgenannte geht 
damit nicht nur als einer der Väter des 
Gewaltenteilungsmodells, sondern auch 
als Mitbegründer des so genannten Eng-
lischen Empirismus in die Geschichte ein. 
Aus empiristischer Sicht ist alles, was ein 
Mensch erkennt, durch die Erfahrung be-
stimmt, was Hume konsequenter als Lo-
cke auch auf ethische und religiöse Fragen 
bezieht. Damit bildet sich ein Verständnis 

»Ethik ist von jeher ein Schwerpunkt der
Philosophie und ihre Aspekte sind eng mit
erkenntnistheoretischen Fragen verknüpft.
Das Wesen von Erkenntnis und die damit
verbundene Sicht auf die Ethik werden in
unterschiedlicher Weise interpretiert, wobei
der Rationalismus und der Empirismus als
grundlegende Ansätze zu unterscheiden
sind.«

2   Dies und das Folgende nach Bevc 2007, S. 199ff., 
Speth 2001b, S. 99ff. und Pesch 2001, S. 109ff.

3   Dies und das Folgende nach Endruweit 2004, S. 
62ff., Kaesler 2000, S. 443ff. und Reichwein 2012, S. 
23ff.

4   Siehe etwa Brüggemeier/Lenk 2011, S. 11ff., Jann/
Röber/Wollmann 2006, S. 9ff. und Jann/Wegrich 
2004, S. 193ff.

5  Siehe Bouckaert 2004, S. 34, Bouckaert 2006, S. 
354 und Pollitt 2003, S. 34ff.

6 So Fenner 2008, S. 3.

7  Siehe Fenner 2008, S. 3ff., Lutz-Bachmann 2013, S. 
13ff. und Pfordten 2010, S. 33ff.

8   Siehe Detel 2007, S. 48ff.

9 Siehe Höffe 2001, S. 149ff.

10 Siehe Höffe 2001, S. 149ff.
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von Ethik und Moral heraus, das weni-
ger auf etwas rekurriert, das der Mensch 
von Geburt an in sich trägt und durch den 
Gebrauch seiner Vernunft entschlüsseln 
kann, als auf etwas, das in hohem Maße 
gesellschaftlich bestimmt ist. Neben die 
Norm bzw. den Wert in einem metaphysi-
schen Sinn tritt die soziale Norm bzw. der 
sozialpsychologische Wert, dem keine hö-
here Wahrheit, sondern eine soziale Über-
einkunft zugrunde liegt.

Immanuel Kant gilt vielen als Vermitt-
ler zwischen Rationalismus und Empi-

rismus.11 Hier kommt der kategorische 
Imperativ ins Spiel, der von einem ver-
nunftbegabten Individuum verlangt, einen 
anderen Menschen niemals als Mittel zum 
Zweck, sondern immer als Selbstzweck 
zu betrachten. Dies eröffnet seinen An-
hängern die Möglichkeit, eine Brücke zu 
den Menschrechten zu schlagen bzw. zur 
„Menschenwürde“ als Wert mit „axioma-
tischer Qualität für den gesamten Kosmos 
des Normativen“.12

Zum Verhältnis von Recht und 
Ethik

Niemand bezweifelt, dass die Bereiche 
Recht auf der einen und Ethik und Moral 
auf der anderen Seite eng ineinander ver-
woben sind. Je nachdem, ob man eher in 
einer rationalistischen oder einer empiris-
tischen Tradition argumentiert, stellt sich 
diese Verbundenheit aber unterschiedlich 
dar. Aus einer empiristischen Sicht er-
scheint Recht eher bestimmt durch soziale 
Normen, die den Wertehaushalt einer Ge-
sellschaft ausmachen, aus rationalistischer 
Sicht eher als Ausdruck einer übergeord-

neten Ordnung, die der Mensch durch 
den Gebrauch seiner Vernunft erkennen 
kann.

Betrachtet man die Problematik aus 
einer rechtswissenschaftlichen bzw. 
rechtsphilosophischen Perspektive, tritt 
der Konflikt zwischen einer rechtsposi-
tivistischen und einer naturrechtlichen 
bzw. vernunftrechtlichen Denkrichtung in 
den Vordergrund. Anhänger der erstge-
nannten betrachten „Rechtsnormen und 
Rechtsordnungen“ in der Tradition von 
Thomas Hobbes primär als „empirische 

Gegebenheiten der sozialen Wirklichkeit“, 
Anhänger der letztgenannten unterstellen 
die Existenz „absolut geltender Sittenge-
setze“ bzw. eines Rechtes, das dem von 
Menschen gesetzten Recht übergeordnet 
ist.13 Dabei ist es allerdings keineswegs so, 
dass eine empiristische stets eine rechtspo-
sitivistische und eine rationalistische stets 
eine sittengesetzliche Sicht impliziert. So 
leitet bereits Aristoteles seine Naturrechts-
lehre im Unterschied zu Platon nicht aus 
einer Welt der Ideen „außerhalb der Din-
ge der Natur“ ab, sondern aus der „Be-
obachtung und Erfahrung des Bestehen-
den“.14

Für eine Sichtweise, nach der es für den 
Rechtscharakter einer Regel unerheblich 
ist, ob sie ethischen Anforderungen ge-
nügt, stehen unter anderen John Austin, 
Hans Kelsen und Herbert Lionel Adol-
phus Hart.15

Der hierzulande bekannteste Vertre-
ter des gegnerischen Lagers, das an der 
Existenz und rechtspraktischen Relevanz 
überzeitlicher Normen festhält, ist Gustav 

Radbruch.16 Dieser meldet sich nach dem 
Krieg mit einer Position zu Wort, welche 
zuerst in der Diskussion über die Nürn-
berger Prozesse und dann auch in unter-
schiedlichen Verfahren deutscher Gerich-
te gegen zu Handlangern des Holocaust 
gewordene Juristen große Bedeutung er-
langt. Die Menschenwürde missachtenden 
Gesetzen wie dem Reichsbürgergesetz, das 
Juden die deutsche Staatsbürgerschaft ab-
spricht, und dem Gesetz zum Schutze des 
deutschen Blutes und der deutschen Ehre, 
das geschlechtliche Beziehungen zwischen 
Juden und Deutschen kriminalisiert, er-
kennt Radbruch die Rechtsqualität ab. 
Wo „der Widerspruch des Gesetzes zur 
Gerechtigkeit“ ein „unerträgliches Maß“ 
erreiche, müsse das Gesetz „als unrichti-
ges Recht der Gerechtigkeit“ weichen.17

Der rechtspositivistische Einwand, dass 
sich kaum bestimmen ließe, wann „Ge-
setze so krass unmoralisch sind, dass sie 
nicht mehr geltendes Recht, sondern in 
Paragraphenform gegossenes Unrecht“ 
darstellen18, kann lediglich in Verbindung 
mit einer empiristischen Sichtweise Be-
stand haben. Aus einem rationalistischen 
Blickwinkel, nach dem die Vernunft je-
dem Menschen die Möglichkeit eröffnet, 
einen Kernbestand an universell gültigen 
ethischen Werten zu erkennen und zur 
Grundlage des eigenen Handelns zu ma-
chen, ist er zurückzuweisen.

Recht und Ethik als gesellschaftli-
che Steuerungsmedien

Rechtliche, ethische und moralische As-
pekte beeinflussen das gesellschaftliche 
Zusammenleben in unterschiedlichen 
Epochen in unterschiedlicher Weise und 
mit unterschiedlicher Gewichtung.19 So 

11 Siehe Bevc 2007, S. 229ff, Müller 2011, S. 31ff. und 
Schwan 1993, S. 242ff.

12 So Bielefeldt 2010, S. 107.

13 So Hoerster 1998, S. 11.

14 So Kunz/Mona 2006, S. 57f.

15 Siehe Austin 1998, S. 15ff., Kelsen 1998, S. 20ff und 
Hart 1998, S. 50ff.

16 Siehe insb. Radbruch 1998, S. 46 ff., aber auch 
Godau-Schüttke 2015, S. 18 und Lahusen 2015, S. 
25.

17 So Radbruch 1998, S. 48f.

18 So Hilgendorf 2001, S. 79.

19 Dies und das Folgende nach Derschka 2002, 
Dilcher 1992, S. 10ff., Kaller 2002 und Wesel 2014, 
S. 265ff.

»Niemand bezweifelt, dass die Bereiche
Recht sowie Ethik und Moral eng
ineinander verwoben sind. Je nachdem,
ob man eher in einer rationalistischen
oder einer empiristischen Tradition
argumentiert, stellt sich diese
Verbundenheit aber unterschiedlich dar.«
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fungieren Ethik und Moral im Mittel-
alter, wo sie zumeist in einem religiösen 
Gewand daherkommen, weitaus stär-
ker als heute als unmittelbar wirksames 
Steuerungsmittel. Untertanen sind in tra-
ditionalen Gesellschaften stärker darauf 
angewiesen, dass die Herrschenden ihr 
Handeln von sich aus an ethischen Prin-
zipien ausrichten, als dass sie auf Rechts-
positionen vertrauen können. Das Ideal ist 
nicht der an rechtliche Vorgaben gebunde-
ne, sondern der aus sich selbst heraus gute 

König. Andererseits sehen sich Machtha-
ber, die ihre Herrschaft durch die Idee der 
gottgewollten Ordnung begründen, immer 
wieder genötigt, auch ihr eigenes Handeln 
über diese zu legitimieren. Geraten sie da-
mit in offenen Konflikt, kann es für sie ge-
fährlich werden.

Gleichzeitig existieren aber auch be-
reits im Mittelalter Rechtsordnungen und 
institutionalisierte Formen ihrer Durch-
setzung, wobei die höhere und die niede-
re Gerichtsbarkeit zu unterscheiden sind. 
Inhaber der höheren Gerichtsbarkeit sind 
Angehörige des Hochadels, die Folter und 
Tod als Strafen verhängen können, Inha-
ber der niederen Gerichtsbarkeit zumeist 
Grundherren, die sich mit weniger gra-
vierenden Alltagsdelikten befassen und 
Angeklagte mit Geldstrafen belegen oder 
körperlicher Züchtigung unterwerfen 
können. Das mündlich überlieferte Ge-
wohnheitsrecht spielt im Mittelalter zwar 
eine zentrale Rolle, mit dem Sachsenspie-
gel und dem Schwabenspiegel etablieren 
sich aber auch schriftlich fixierte Normen.

Mit der Herausbildung der Moderne 
übernimmt das Recht die zentrale Steue-
rungsfunktion in Staat und Gesellschaft. 

Mehr noch, ein ausdifferenziertes Rechts-
system gilt sogar selbst als ein Merkmal 
von Modernität, wofür nicht zuletzt auch 
Max Weber steht.20 Die Rolle des Rechtes 
ist aber auch dort keine absolute. Auch 
in der modernen Gesellschaft werden 
von Ethik und Moral noch eigene Steue-
rungswirkungen erwartet. Selbst das Werk 
Webers, dessen Ethikverständnis aller-
dings nicht rechtsphilosophisch, sondern 
soziologisch geprägt ist, erscheint von 
einem solchen Denken nicht frei. Um die 

staatliche Verwaltung stets auf dem Kurs 
von Recht und Gesetz zu halten, sieht der 
bürokratische Ansatz nämlich nicht nur 
Mechanismen wie Regelgebundenheit, Hi-
erarchie und Aktenmäßigkeit vor. Er for-
dert auch eine bestimmte Werthaltung der 
Beamten, und zwar die Verinnerlichung 
des Prinzips, dass ein Amtsträger ohne 
Ansehen der Person und ohne Rücksicht 
auf die eigene Einstellung seine Aufgaben 
zu erfüllen hat, was auch mit Begriffen 
wie „Beamtenethik“ oder „Beamtene-
thos“ umschrieben werden kann.21 Und 
gleichzeitig lässt sich im Hinblick auf die 
Bürgerseite feststellen, dass Rechtsdurch-
setzung ohne ein Mindestmaß an wertmä-
ßig fundierter sozialer Akzeptanz unmög-
lich ist. In einer Gesellschaft, in der die 
Mehrheit der Bürger die körperliche Un-
versehrtheit und das Eigentum ihrer Mit-
bürger nicht akzeptiert, sind diese Rechts-
güter verloren. Denn so viele Polizisten, 
wie notwendig wären, um sie zu einem 
entsprechenden Verhalten zu zwingen, 
gibt es nicht. Dieser Gedanke findet sich 
schon bei Jean-Jacques Rousseau, der eine 
Rechtsordnung für wertlos hält, wenn sie 
nicht „in die Herzen der Bürger geschrie-
ben“ ist.22

Winkel, Recht und Ethik als Steuerungsmedien

20 Siehe Weber 1922, S. 368ff.

21 So Behnke 2005, S. 248.

22 So Rousseau 1983, S. 60. Siehe auch Speth 2001a, 
S. 118ff.

23 Siehe etwa Dubielzig/Schaltegger 2005, S. 235ff, 
Pütz 2011, S. 5ff., Vetter 2008, S. 29ff. und Wieland 
2012, S. 14ff.

24 Dies und das Folgende nach Hill 2000, S. 9ff., 
Klemp/Poeschke 2005, S. 18ff, Nuscheler 2009, S. 
10ff und Pröhl 2002, S. 7ff.

25 Siehe etwa Dersin/Dubslaff 2015, Europäische 
Kommission 2014, S. 3ff., Nufer 2015 und Sorge 
2015, S. 5.

In den letzten Jahren mehren sich nun 
wiederum Stimmen, die eine Aufwertung 
von Ethik und Moral als unmittelbar 
wirksamem Steuerungsmittel fordern. So 
wird im Hinblick auf die Privatwirtschaft 
über Ansätze wie Corporate Social Re-
sponsibility, Corporate Citizenship und 
Compliance diskutiert, durch die es gelin-
gen soll, ethische Prinzipien über Selbst-
verpflichtungen in unternehmerisches 
Handeln zu integrieren.23 Forderungen, 
dass die Ethik auch in Staat und Verwal-
tung aufgewertet werden soll, kumulie-
ren im Konzept der Good Governance.24 
Dieser Begriff steht für eine normativ 
aufgeladene Variante des Governance-
Gedankens, der in der Diskussion um zeit-
gemäße Formen der Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben inzwischen zu einem Paradigma 
aufgestiegen ist. Gesprochen wird dabei 
von guten Regierungssystemen, von guter 
Regierungsführung und von guter Politik 
sowie präzisierend von Integration, Trans-
parenz, Partizipation, Gerechtigkeit und 
Verantwortung als Qualitäten, die staatli-
ches Handeln auszeichnen sollen.

Ob und inwieweit diese neuen Ansät-
ze tatsächlich greifen, ist aber umstritten. 
Zweifel an der Möglichkeit, rechtliche 
Regulierung in größerem Maße durch 
Selbstverpflichtungen zu ersetzen, werden 
auch durch jüngst offenkundig gewordene 
Skandale in Unternehmen, Behörden und 
Nonprofitorganisationen genährt, deren 
nach innen und außen kommunizierten 
ethischen Prinzipien diese eigentlich ver-
hindern sollten. Man denke etwa an die 
Vorfälle im Bankensektor und in der deut-
schen Automobilindustrie, an die Kor-
ruption in weniger gefestigten osteuropä-
ischen Demokratien oder an Bereiche des 
Profisportes, in denen Fair play gepredigt 
und Foul play praktiziert wird.25 Auch hat 
die „Netiquette“, ein ethisch fundierter 

»Auch in der modernen Gesellschaft
werden von Ethik und Moral noch eigene
Steuerungswirkungen erwartet.«
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Verhaltenskodex für die Internetkommu-
nikation, nicht verhindern können, dass 
verbale Aggression und die Verbreitung 
menschenverachtender Inhalte bis hin zu 
Aufrufen zum Völkermord inzwischen 
zu einem festen Bestandteil der virtuellen 
Welt geworden sind.26

Vor diesem Hintergrund ist es nicht 
verwunderlich, dass kaum jemand für eine 
breite Ablösung rechtsbasierter staatlicher 
Interventionen durch ethische Selbstver-
pflichtungen eintritt. Solche Forderungen 
passen in erster Linie in das Konzept von 
Lobbyisten, die ihre Klientel gegenüber 
staatlicher Kontrolle und Sanktion ab-
schirmen möchten. Der Umstand, dass 
sich rechtliche Steuerung durch wertmä-
ßig fundierte Instrumente nicht ersetzen 
lässt, heißt aber nicht, dass man die Be-
deutung von Ethik und Moral in diesem 
Zusammenhang vernachlässigen könnte. 
Ethische Vorgaben sind schon deshalb für 
das gesellschaftliche Zusammenleben re-
levant, weil sie sich in vielen Verfassungs-
ordnungen widerspiegeln, man denke 
etwa an die Verankerung der Menschen-
rechte im Grundgesetz.27 Und dass es Sinn 
macht, die Rollen von Recht, Ethik und 
Moral als Steuerungsmedien im Lichte 
einer sich immer rasanter verändernden 
Welt in ihrem wechselseitigen Verhältnis 
zu überdenken und partiell auch neu zu 
gewichten, wird dadurch ebenfalls nicht 
in Abrede gestellt.

Ethik und Moral als Gegenstand 
curricularer Entwicklungen

Die Vermittlung von Rechtskenntnissen 
bleibt eine zentrale Aufgabe von Hoch-
schulen, die für den öffentlichen Dienst 
ausbilden, weil das Recht auch zukünftig 
ein unverzichtbares Mittel zur Steuerung 
gesellschaftlicher Prozesse darstellt, und 
weil die Rechtsbindung des behördli-
chen Handelns auch in einer Verwaltung, 
die den Anforderungen einer sich immer 
schneller wandelnden Gesellschaft gerecht 
werden und sich daher in vielerlei Hin-
sicht verändern muss, nicht zur Dispositi-
on gestellt werden kann.

Dass es dennoch sinnvoll ist, Fragen 
der Ethik stärker als bisher in den Studi-
enprogrammen zu verankern, lässt sich 
allerdings ebenfalls kaum in Abrede stel-
len. Gerade in sozial und politisch pre-

kären Situationen sind administrative 
Entscheidungsträger gefordert, sich nicht 
wie Automaten zu verhalten, sondern ei-
genverantwortlich und damit gegebenen-
falls auch widerständig zu handeln. Dass 
Ungehorsam gegenüber Vorgaben und 
Vorgesetzten zu einer moralischen Pflicht 
werden kann, steht schon angesichts der 
staatlich organisierten Menschenrechts-
verletzungen in der jüngsten deutschen 
Geschichte außer Zweifel. Dass behördli-
che Entscheidungen auch heute tief in die 
Lebenswelt und die Lebensperspektiven 
von Betroffenen eingreifen können, wird 
im Rahmen der Flüchtlingskrise und ihrer 

administrativen Bearbeitung noch einmal 
besonders deutlich.28

Dabei stellt eine sittengesetzliche Ori-
entierung entgegen einem verbreiteten 
Irrtum keine Voraussetzung für ethisch 
begründeten Ungehorsam dar. Man kann 
sich durchaus dem rechtspositivistischen 
Lager zurechnen und trotzdem wider-
ständig werden, also den Rechtscharakter 
eines ethisch fragwürdigen Gesetzes aner-
kennen und sich ihm dennoch entgegen-
stellen. In diesem Sinne heißt es bei Aus-
tin, „die Existenz des Rechtes“ sei „eine 
Sache, sein Wert und Unwert eine ande-
re“.29 Hart erklärt: „Schlechte Menschen 
werden schlechte Gesetze erlassen und 
mit Hilfe anderer Menschen durchsetzen. 
Der Bürger kann nur dann gegenüber 
staatlichem Machtmissbrauch feinfühlig 
werden, wenn man ihm den Sinn dafür 
bewahrt, dass die Feststellung, etwas sei 
gültiges Recht, nicht ohne weiteres eine 
Gehorsamspflicht zur Folge hat, und dass 
die Ansprüche einer staatlichen Ordnung, 
mag sie auch von einer noch so starken 

Aura von Majestät oder Autorität umge-
ben sein, letztlich doch einer moralischen 
Prüfung unterliegen müssen.“30 Und Eric 
Hilgendorf führt aus, für den Rechtsposi-
tivisten sei „krass unmoralisches Recht“ 
zwar „immer noch Recht, während der 
Anhänger der Radbruch-Formel seinen 
Rechtscharakter leugnen würde“, doch 
es könne für ihn „moralisch verpflichtend 
sein, krass unmoralischen Gesetzen nicht 
Folge zu leisten“.31

Nicht nur in Extremsituationen, auch 
im Verwaltungsalltag ist es von Vorteil, 
wenn sich die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter von Behörden der ethischen Di-
mension des eigenen Handelns und damit 
auch der Verantwortung für die dadurch 
erzielten Wirkungen bewusst sind. Wie 
schon Rousseau feststellt, sind Gesetze 
notwendigerweise abstrakt und bedürfen 
der Anwendung auf den konkreten Ein-
zelfall.32 Damit ergeben sich für Gesetzes-
anwender Ermessensspielräume, die von 
ihnen eigenverantwortlich genutzt werden 
müssen. In dem Maße, wie die Komplexi-
tät einer Gesellschaft zunimmt, wachsen 
Ermessensspielräume und steigen die mit 
ihrer Ausfüllung verbundenen Anforde-
rungen. Der Umstand, dass die ineinander 

»Nicht nur in Extremsituationen, auch im
Verwaltungsalltag ist es von Vorteil, wenn
sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Behörden der ethischen Dimension
des eigenen Handelns und damit auch der
Verantwortung für die dadurch erzielten
Wirkungen bewusst sind.«

26 Siehe Winkel 2015, S. 421.

27 Siehe Detjen 2009, S. 31ff. und Militzer 2011, S. 
203ff.

28 Siehe Bogumil/Hafner/Kuhlmann 2016, S. 126ff, 
Heimbach-Steins 2015, insb. S. 7ff. und Ladurner 
2016, S. 3.

29 So Austin 1998, S. 15.

30 So Hart 1998, S. 75.

31 So Hilgendorf 2001, S. 78.

32 Siehe Rousseau 1983, S. 40f.
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verwobenen Phänomene der Globalisie-
rung, Ausdifferenzierung und Digitalisie-
rung eine stetige Komplexitätserhöhung 
inzwischen zu einem zentralen Merkmal 
moderner Gesellschaften gemacht ha-
ben33, spricht daher ebenfalls dafür, Stu-
dierende für ethische Fragen stärker als 
bisher zu sensibilisieren. Dies gilt im Hin-
blick auf eine Tätigkeit in der Eingriffs-
verwaltung, die gelegentlich tief in die 
Lebenssphäre von Menschen eindringt, 
und in der Planungsverwaltung, von der 
unmittelbar Impulse auf die Politik ausge-
hen, sogar noch stärker als hinsichtlich ei-
ner Tätigkeit in der Leistungsverwaltung, 
welche die Rechtssphäre der Bürgerinnen 
und Bürger eher erweitert als einschränkt.

Weiteren Anlass, über eine verstärkte 
Verankerung solcher Inhalte in den Curri-
cula von für den öffentlichen Dienst aus-
bildenden Hochschulen nachzudenken, 
gibt die Korruptionsproblematik.34 Dies 
gilt insbesondere angesichts der Bemü-
hungen der Politik, die Leistungsfähigkeit 
der öffentlichen Verwaltung durch Inno-
vationen zu erhöhen, die mit den Begrif-
fen New Public Management und Neues 
Steuerungsmodell verbunden werden.35 
Diese Konzepte sehen unterschiedliche 
Instrumente wie den Übergang von der 
Inputsteuerung zur Outputsteuerung, die 
Übernahme privatwirtschaftlicher Ma-
nagementmethoden und die Einführung 
von Wettbewerbselementen vor, die alle-
samt darauf abzielen, die ökonomische 
Logik für die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben produktiv zu machen.

Nach Natalie Behnke tendieren die-
se Ansätze dazu, bei Verwaltungsmitar-
beitern „den Motivationshaushalt eines 
Homo oeconomicus zu unterstellen“, was 
die Gefahr mit sich bringe, dass „tradi-
tionelle bürokratische Werte wie Loya-
lität, Neutralität, Regelförmigkeit und 
Hierarchie“ in den Hintergrund gedrängt 
würden.36 Der „Übergang vom hierar-
chisch-bürokratischen zum ökonomisch 
effizienten Paradigma“ erzeuge nicht nur 
„unter den Verwaltungsmitarbeitern Ver-
haltensunsicherheiten“, sondern begüns-
tige auch „Situationen“ im Verwaltungs-
alltag, „die für unethisches Verhalten, 
Interessenkonflikte und manifeste Kor-
ruption anfällig“ seien.37 Als Gegenmittel 
bzw. als Maßnahme, um „Fehlverhalten 
in der öffentlichen Verwaltung zu verhin-

dern und die Integrität, Unparteilichkeit 
und Gemeinwohlorientierung öffentlicher 
Entscheidungen zu sichern“, empfiehlt 
Behnke „Ethikmanagement“, zu verstehen 
als „bewussten und aktiven Versuch, be-
stimmte Werte zu vermitteln und richtiges 
Verhalten zu internalisieren“.38

Stimmt man dieser Sicht zu, tritt die 
Notwendigkeit, das Thema Ethik ver-
stärkt in den Ausbildungsprogrammen 
von für den öffentlichen Dienst ausbilden-
den Hochschulen zu verankern, noch ein-
mal deutlich zutage. Denn ein Ethikma-
nagement, das nicht bereits in der Ausbil-

dung des Verwaltungspersonals angelegt 
ist, hat kaum Erfolgsaussichten.

Daneben könnte eine in dieser Weise 
geförderte Sensibilität des Verwaltungs-
personals auch einem professionelleren 
Einsatz von informationellen Instrumen-
ten Vorschub leisten, die an den guten 
Willen, den Gerechtigkeitssinn oder die 
Solidaritätsbereitschaft von Bürgerinnen 
und Bürgern appellieren. Denn wer selbst 
ethisch fundierten Argumenten zugänglich 
ist, ist auch wohl eher motiviert und in 
der Lage, entsprechend angelegte Appel-
le, Aufklärungsmaßnahmen und andere 
„weiche Formen der Beeinflussung“39 zur 
Erreichung politischer und administrati-
ver Ziele einzusetzen.

Zieht man in Betracht, dass ein Hoch-
schulstudium nach einer verbreiteten 
Auffassung nicht nur der beruflichen 
Qualifizierung, sondern auch der persön-
lichen Entfaltung dienen soll40, und dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Behörden auch Bürgerinnen und Bürger 
sind, die kompetent an der demokrati-
schen Willensbildung mitwirken sollen, 
ergibt sich noch ein weiteres Argument 
für entsprechende curriculare Innovatio-
nen. Denn eine Aufwertung von ethischen 
Aspekten bei der Beurteilung von Hand-
lungsoptionen und Entwicklungsalterna-
tiven erscheint sicherlich nicht nur in der 
öffentlichen Verwaltung, sondern auch ge-
samtgesellschaftlich wünschenswert.

Eine erfolgreiche Vermittlung ethischer 
Standards durch Hochschulen, die für den 
öffentlichen Dienst ausbilden, stellt sich 

aus einer rationalistischen Perspektive 
weitaus weniger schwierig dar als aus ei-
ner empiristischen. Wenn man davon aus-
geht, dass Menschen allein ihre Vernunft 
benötigen, um zwischen Gut und Böse 
unterscheiden zu können, kommt es dar-
auf an, Studierende für die moralische Di-
mension des eigenen Handelns zu sensibi-
lisieren und ihnen zu helfen, sich in dieser 
Hinsicht weiterzuentwickeln, was geeig-
nete Studienprogramme durchaus leisten 

Winkel, Recht und Ethik als Steuerungsmedien

»Zieht man in Betracht, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Behörden auch Bürgerinnen und Bürger 
sind, die kompetent an der demokratischen 
Willensbildung mitwirken sollen, ergibt 
sich noch ein weiteres Argument für 
entsprechende curriculare Innovationen.«

33 Siehe Winkel 2007, S. 242ff. und Winkel 2013, S. 
125f.

34 Siehe Bannenberger/Schaupensteiner 2007, Rich-
ter 2008, S. 283ff. und Wolf 2014, insb. S. 71ff.

35 Siehe etwa Pollitt 1993, Pollitt/Bouckaert 2000 
und Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver wal-
tungs management 2007.

36 So Behnke 2005, S. 249f.

37 So Behnke 2005, S. 249.

38 So Behnke 2005, S. 248f.

39 So Jann 1984, S. 42.

40 Siehe Benner 1995 und Heinze 1990, S. 183ff.
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können. Letztlich ergibt sich hier eine Pa-
rallelität zum Erziehungsideal Rousseaus, 
der davon ausgeht, dass der Mensch von 
Natur aus gut ist, und sozialschädliches 
Handeln primär als Produkt eines einer-
seits fehlgeschlagenen, andererseits aber 
auch korrigierbaren Zivilisationsprozesses 
interpretiert.41 Unterstellt man dagegen, 
dass sich Werte nicht durch Rationalität 
erschließen lassen, sondern in gesellschaft-
lichem Einvernehmen gebildet werden 
und erst über die Erfahrung der Welt Ein-
gang in das menschliche Bewusstsein fin-
den, wird man hier mit ungleich größeren 
Herausforderungen konfrontiert. Denn 

aus diesem Blickwinkel werden neben ge-
eigneten Studieninhalten auch moralisch 
handelnde Vorbilder zur Voraussetzung 
einer erfolgreichen Wertevermittlung – 
und dies nicht nur im Mikrokosmos einer 
Hochschule, sondern auf der gesamtge-
sellschaftlichen Ebene. An Menschen, die 
ethische Standards durch ihr Handeln für 
nachkommende Generationen erfahrbar 
machen, fehlt es aber gerade in Zeiten 
einer „kontingenten Hegemonie des Neo-
liberalismus“.42 Kein Mangel herrscht da-
gegen etwa an wirtschaftlichen Eliten, die 
ihren Wohlstand auf Kosten der Bevölke-
rung armer Länder und ohne Rücksicht 
auf ökologische Folgen maximieren, oder 
an Politikern, die Partikularinteressen aus 
eigennützigen Motiven über das Gemein-
wohl stellen. Aus einer empiristischen Per-
spektive spricht vieles dafür, dass die Ver-
mittlung ethischer Standards auch an ei-
ner Hochschule nur gelingen kann, wenn 
der sozialpsychologische Wertehaushalt 
der sie umgebenden Gesellschaft eine neue 
Qualität gewinnt, die – wenn überhaupt – 

lediglich über einen tiefgreifenden Kultur-
wandel und damit verbundene Verhaltens-
änderungen insbesondere in privilegierten 
Bevölkerungsteilen erreichbar wäre.

Vor diesem Hintergrund ist zu hoffen, 
dass Autoren wie der Psychologe und 
Lernforscher Georg Lind recht haben, der 
die rationalistische Sicht durch Erkennt-
nisse der empirischen Sozialforschung 
bestätigt sieht. Lind erklärt, „ein halbes 
Jahrhundert empirisch-experimenteller 
Moralforschung“ zeige, dass „moralische 
Prinzipien wie Gerechtigkeit, Freiheit, Ko-
operation und Demokratie weltweit von 

fast allen Menschen geteilt“ würden, zwar 
nicht immer als „ausformulierte ethische 
Prinzipien“, aber immerhin als „im Ge-
fühl verankerte moralische Ideale“. Dass 
den Menschen „moralische Ideale ange-
boren“ seien, bewiesen auch Studien, nach 
denen selbst „vier bis sechs Monate alte 
Babys schon klar zwischen kooperativem 
und aggressivem Verhalten unterschei-
den“ könnten.43

Herausforderungen für 
Hochschulen und Hochschulpolitik

Abgesehen von der Philosophie und der 
Theologie als Disziplinen, in deren Lehre 
Ethik genuin verankert ist, finden Themen 
aus diesem Bereich in medizinischen und 
naturwissenschaftlich-technischen Stu-
diengängen Berücksichtigung.44 Auch in 
den Sozialwissenschaften gibt es gelegent-
lich die Möglichkeit, solche Vorlesungen 
und Seminare zu belegen, etwa Veran-
staltungen zur Wirtschaftsethik oder zur 
Medien ethik.

An entsprechenden Angeboten für zu-
künftige Verwaltungsmitarbeiter fehlt es 
bislang aber noch weitgehend. Hochschu-
len oder Fachbereiche, die diese Lücke 
schließen möchten, sollten mit diesem 
Unterfangen nicht allein gelassen werden. 
Hier entsteht nicht nur Handlungsbedarf 
für die Hochschulen, sondern ebenso für 
die Hochschulpolitik. Der Weg, den man 
durch die Einrichtung von Stellen wie 
dem Lehrstuhl für Wirtschaftsethik an der 
Universität Halle-Wittenberg oder dem 
Stiftungslehrstuhl für Wirtschafts- und 
Unternehmensethik an der Universität 
Kassel eingeschlagen hat, sollte auch zum 
Vorteil von Studierenden, die eine Lauf-
bahn im öffentlichen Dienst anstreben, 
fortgesetzt werden.

Ein Beispiel dafür, wie eine effektive 
Unterstützung unterhalb der Einrichtung 
neuer Lehrstühle oder Professuren aus-
sehen könnte, bietet das auf die Belange 
von Fachhochschulen ausgerichtete För-
derprogramm Technik- und Wissenschaft-
sethik des Landes Baden-Württemberg, 
für dessen Umsetzung ein gleichnamiges 
Referat als landesweit agierende Ein-
richtung und zweiundzwanzig vor Ort 
tätige Ethikbeauftragte zuständig sind.45 
Hochschulen und Lehrende, die Ethik als 
„Theorie der Moral“ und „Lehre vom 
guten und gelingenden Leben“46 besser in 
ihren Ausbildungsprogrammen verankern 
möchten, können auf diesem Wege unter 
anderem Finanzmittel für Vorlesungen, 
Seminare und Vorträge sowie Reiskos-
tenzuschüsse für den Besuch von Fortbil-
dungsveranstaltungen erhalten.

Was die Auswahl von Themen und ihre 
didaktische Vermittlung angeht, domi-
nieren in der Medizinethik, der Bioethik, 
der Wirtschaftsethik und der Medienethik 
Konzepte, die „bereichs- oder fachspezi-
fisch“ orientiert sind, die „einzelne Pra-
xis- und Berufsfelder fokussieren“ oder 

»Hochschulen oder Fachbereiche, die Ethik
in ihren Curricula verankern möchten,
sollten mit diesem Unterfangen nicht allein
gelassen werden.«

41 Siehe Rousseau 1983, S. 12.

42 So Schaal 2014, S. 120.

43 So Lind 2016, S. 26. Siehe auch Lind 2015.

44 Dies und das Folgende nach Dietrich 2008, S. 
106ff.

45 Dies und das Folgende nach Referat für Technik- 
und Wissenschaftsethik des Landes Baden-
Württemberg 2011.

46 So Referat für Technik- und Wissenschaftsethik 
des Landes Baden-Württemberg 2011, S. 2.
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die „ethische Kompetenz als Schlüssel-
qualifikation“ verstehen.47 Auch der schu-
lische Ethikunterricht ist lebensweltlich 
angelegt. Sein Gegenstand sind vor allem 
Alltagsprobleme, etwa aus dem Bereich 
Behinderung und Inklusion oder dem Be-
reich Flucht und Asyl, aber auch grund-
legende gesellschaftliche Fragestellungen, 
etwa zum Spannungsverhältnis von Öko-
nomie und Ökologie oder von Freiheit 
und Gleichheit.48

Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, 
in Hochschulen, die Personal für den öf-
fentlichen Dienst ausbilden, bei der Be-

handlung von Themen aus dem Bereich 
von Ethik und Moral ebenfalls auf pra-
xisorientierte Konzepte zu setzen und die 
Besonderheiten der behördlichen Arbeits-
felder und das daraus resultierende spezi-
elle Problempotenzial in den Vordergrund 
zu rücken. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass die Theorien, in denen relevante ana-
lytische Kategorien verwurzelt sind, dabei 
gänzlich außer acht zu lassen wären; zu-
mal diese Schnittstellen zu staatstheore-
tischen Grundlagen aufweisen, die dem 
hier adressierten Studierendenkreis aus 
anderen Lehrveranstaltungen geläufig sein 
sollten. Über die optimale Ausgestaltung 
entsprechender Lehrmodule lässt sich bis-
lang nur spekulieren. Bevor diese Frage 
beurteilt werden kann, müssen noch mehr 
Erfahrungen gesammelt und ausgewertet 
werden.

Schluss

Wer das Verhältnis von Recht und Ethik 
und deren Rolle als gesellschaftliche Steu-

erungsmedien näher beleuchten möchte, 
sieht sich mit einer komplexen Diskussion 
konfrontiert, in der relevante Begrifflich-
keiten, Sachverhalte und Zusammenhänge 
aus unterschiedlichen Perspektiven und 
unter abweichenden Prämissen aufgear-
beitet werden. Dabei wird deutlich, dass 
ethisch fundierte Ansätze das Recht als 
zentrales Steuerungsinstrument zwar nicht 
ersetzen, aber immerhin unterstützen und 
ergänzen können.

Für eine Anreicherung der Studienpro-
gramme von Hochschulen, die für den 
öffentlichen Dienst ausbilden, um Inhal-

te aus dem Bereich von Ethik und Moral 
spricht insbesondere, dass in dieser Hin-
sicht sensibilisiertes Verwaltungspersonal 
nicht nur besser geeignet ist, Ermessens-
spielräume verantwortungsvoll zu füllen 
und Gefahren aus dem Weg zu gehen, die 
mit Begriffen wie Korrumpierbarkeit und 
Korruption verbunden werden, sondern 
auch staatlichen Fehlentwicklungen als 
eine Art Frühwarnsystem oder Hemm-
schuh entgegenwirken kann.

Dies ist auch mit einer rechtspositi-
vistischen Sicht grundsätzlich vereinbar, 
da selbst jene, die den Rechtscharakter 
ethisch zweifelhafter Gesetze anerkennen, 
ein kritisches Bewusstsein ausbilden und 
gegebenenfalls widerständig werden kön-
nen. Besonders erfolgversprechend stellen 
sich Maßnahmen zur stärkeren curricu-
laren Verankerung des Themas Ethik aus 
einem rationalistischen Blickwinkel dar. 
Denn die Überzeugung, dass Menschen 
allein durch den Gebrauch ihrer Vernunft 
zwischen richtigem und falschem Handeln 

unterscheiden können, lässt eine Lehre, 
die Studierenden hilft, ihre Denkfähigkeit 
nicht nur im Sinne von Zweckrationalität, 
sondern auch von Wertrationalität weiter-
zuentwickeln, als machtvolles Instrument 
erscheinen.

Hochschulen und Fachbereiche, die 
Themen aus dem Bereich Ethik und Mo-
ral in ihre Lehrprogramme integrieren 
möchten, sollten mit diesem Unterfangen 
nicht allein gelassen werden. Eine ver-
stärkte Vermittlung angewandter Ethik in 
Studiengängen, die für den öffentlichen 
Dienst ausbildenden, konfrontiert nicht 
nur die Hochschulen, sondern auch die 
Hochschulpolitik mit neuen Anforderun-
gen. Die Frage nach einer optimalen Aus-
wahl und didaktischen Aufbereitung ent-
sprechender Themen ist noch weitgehend 
offen. Sie lässt sich nur auf der Grundlage 
von Erfahrungen beurteilen, die erst noch 
gesammelt werden müssen.

»Es liegt es nahe, in Hochschulen, die
Personal für den öffentlichen Dienst
ausbilden, bei der Behandlung von Themen
aus dem Bereich von Ethik und Moral
auf praxisorientierte Konzepte zu setzen
und die Besonderheiten der behördlichen
Arbeitsfelder und das daraus resultierende
spezielle Problempotenzial in den
Vordergrund zu rücken.«

47 So Dietrich 2008, S. 133.

48 Siehe Carega 2005, S. 363ff. und Sekretariat der 
Ständigen Konferenz der Kultusminister der 
Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2008, 
S. 5ff.
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